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Antrag Gesetzgebung 

Version 2 AO  /  30. August 2024 

WEU 28 2021.STA.458 Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzesinitiative «Berner Solar-Initiative» und den 
Gegenvorschlag zur Änderung des kantonalen Energiegesetzes (KEnG) 

Urheber/-in Art. Abs. Bst. Antrag + / ++ - / -- 

Remund (GRÜNE) 
Kohler (GRÜNE) 

39b 1  Bei neuen auf Dauer angelegten Wohnbauten mit einer anrechenbaren Gebäude-
fläche von bis zu 300 Quadratmetern muss mindestens so viel Solarenergie ge-
nutzt werden, wie zur Deckung des halben Normbedarfs notwendig ist. 

 - 

EVP (Bossard-Jenni) 39b 1  Bei neuen auf Dauer angelegten Wohnbauten mit einer anrechenbaren Gebäude-
fläche von bis zu 300 Quadratmetern muss mindestens so viel Solarenergie ge-
nutzt produziert werden, wie zur Deckung des halben Normbedarfs notwendig ist. 

 -- 

Fisli (SP) 39b 2  Streichung des Absatzes  - 

Remund (GRÜNE) 
Kohler (GRÜNE) 

39b 2  Über die Deckung des halben Normbedarfs hinaus besteht keine Pflicht zur Aus-
stattung der Dachflächen mit Anlagen zur Solarenergienutzung. 

 - 
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